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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Das Aktienrecht soll novelliert werden. Zu diesem Zweck will Bundesjustizministerin Zypries jetzt mit einem Referenten-

entwurf in die Ressortabstimmung gehen. Zum einen sollen sch�rfere Maßnahmen gegen missbr�uchliche Aktion�rskla-

gen nach den Erfahrungen mit dem UMAG zuk�nftig eine Beschleunigung der Verfahren sicherstellen (vgl. hierzu den

Standpunkt von von Rosen auf dieser Seite). Zum anderen ist die grenz�berschreitende elektronische Stimmrechtsabgabe

sowie die Nutzung neuer Medien zwecks Information der Aktion�re vor und w�hrend der Hauptversammlung geplant.

Die neuen Regelungen sollen erstmals f�r die HV-Saison 2010 gelten.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
von Prof. Dr. R�diger von

Rosen, gesch�ftsf�hrendes

Vorstandsmitglied des Deut-

schen Aktieninstituts e. V. in

Frankfurt

Eckpunkte der Aktienrechts-
reform sind zu begr�ßen

Bundesjustizministerin Zypries hat Ende April

die Eckpunkte eines Gesetzes zur Umsetzung

der EU-Aktion�rsrechterichtlinie umrissen, die

zumAnlass genommenwurde, auchRegelun-

genbez�glichmissbr�uchlicherAnfechtungs-

klagen zu finden. Dies ist ein Schritt, den wir

ausdr�cklichbegr�ßen.

Die geplanten �nderungen des Freigabever-

fahrens sind sinnvoll, da sie voraussichtlich zu

einer Beschleunigung der Verfahren f�hren.

Bei schnelleren Freigabeverfahren wird das

Drohpotenzial mit einer langfristigen Blocka-

de eintragungsbed�rftiger HV-Beschl�sse si-

cherlich abgemildert. Wir hatten entspre-

chende Vorschl�ge in unserer Squeeze-out-

Studie gemacht, die wir in den Eckpunkten

nunwiederfinden.

Dennoch sollten wir uns angesichts des zu-

nehmenden Wettbewerbs der Rechtsformen

in Europa aneinegr�ßere Reformdes Systems

wagen, denndas Berufskl�gertum isteinwirk-

liches �rgernis, das wir in dieser Form nur in

Deutschland kennen. Neben einer wissen-

schaftlich basierten grundlegenden Reform

des Anfechtungsrechts, insbesondere hin-

sichtlich seiner Rechtsfolgen, w�re eine Kom-

bination aus einem wirklich anspruchsvollen

Quorum – etwa f�nf Prozent des Grundkapi-

tals – und einer Umkehrung der Eintragungs-

blockadeeineerheblicheVerbesserung.

Der Hauptversammlungsbeschluss w�rde

dann prinzipiell trotz Anfechtung in das Han-

delsregister eingetragen, sofern die Anfech-

tenden das genannte Quorum nicht errei-

chen. Bei Erreichen des Quorums k�nnte ein

„Blockierungsverfahren“ stattfinden, das dem

jetzigen Freigabeverfahren �hnelt, aber eben

mit umgekehrten Vorzeichen. Sollte sich im

Hauptverfahren herausstellen, dass die An-

fechtung berechtigt war, m�sste das Unter-

nehmen dem Kl�ger Schadensersatz zahlen.

In diese Richtung geht auch die �berlegung

von Justizministerin Zypries, die Blockadewir-

kung von einer Beteilung von mindestens

100 Euro abh�ngig zumachen.

Es sindzudemalleSchritte zubegr�ßen,die zu

einer Verbesserung der HV-Pr�senzen beitra-

gen. Die Ministerin hat Vorschl�ge zur Reform

des Depotstimmrechts des DSGV, die wir un-

terst�tzt haben, aufgegriffen. Wir h�tten uns

aber auch gew�nscht, dass die Zahlung eines

Pr�senzbonus auf freiwilliger Basis durch die

Unternehmen erm�glicht w�rde. An diesen

Pl�nenwerdenwir sicherlichweiterarbeiten.

Entscheidungen
BGH: Schadensersatzpflicht des f�r ein

Wertpapierdienstleistungsunternehmen

t�tigen Anlageberaters

Mit Urteil vom 19.2.2008 – XI ZR 170/07 – hat

der BGH entschieden, dass § 32 Abs. 2 Nr. 1

WpHG kein Schutzgesetz im Sinne von § 823

Abs. 2 BGB ist. Der f�r ein Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen handelnde Anlageberater,

der vors�tzlich eine anleger- und objektwidrige

Empfehlung abgibt und die Sch�digung des An-

legers zumindest billigend in Kauf nimmt, ist

diesem nach § 826 BGB zum Schadensersatz

verpflichtet.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-957-1

unterwww.betriebs-berater.de

Dazu demn�chst ein Kommentar.

BGH: Zur Beeintr�chtigung des Rechts eines

Teilnehmers auf einen Bruchteil der

Nutzungen

Der BGH hat mit Beschluss vom 28.1.2008 – II ZR

29/07 – entschieden: Das in § 743 Abs. 1 BGB

normierte Recht jedes Teilhabers auf einen – sei-

nem Anteil an der Gemeinschaft entsprechen-

den – Bruchteil der Nutzungen kann gem�ß

§ 745 Abs. 3 S. 2 BGB nicht ohne seine Zustim-

mung durch bloße Mehrheitsentscheidung be-

eintr�chtigt werden.

Volltext des Beschl.: // BB-ONLINE BBL2008-957-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zur Sittenwidrigkeit von Internet-

Gl�cksspielen

Mit Urteil vom 3.4.2008 – III ZR 190/07 – hat der

BGH entschieden: Der Verstoß gegen die mit ei-

ner Spielbankerlaubnis f�r Internet-Gl�cksspiele

verkn�pfte Auflage, dass jeder Spieler vor Spiel-

beginn ein Limit bestimmt, f�hrt nicht zur Nich-

tigkeit der Spielvertr�ge nach § 134 BGB i.V.m.

§ 284 Abs. 1 StGB. Ohne vorheriges Setzen eines

Limits abgeschlossene Internet-Spielvertr�ge

sind auch nicht nach § 138 Abs. 1 BGB wegen

Sittenwidrigkeit nichtig.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-957-3

unterwww.betriebs-berater.de

OLG Frankfurt a.M.: Ank�ndigung eines

Insolvenzverkaufs

Mit Urteil vom 27.3.2008 – 6 U 66/07 – hat das

OLG Frankfurt entschieden: Die Ank�ndigung ei-

nes „Insolvenzverkaufs“, bei dem Ware zu redu-

zierten Preisen abgegeben werden, beinhaltet

weder einen Preisnachlass noch eine sonstige

Verkaufsf�rderungsmaßnahme i. S. v. § 4 Nr. 4

UWG; daher muss bei der Werbung der Zeitraum

der Verkaufsveranstaltung nicht angegeben

werden.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-957-4

unterwww.betriebs-berater.de

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. K. Jan Schiffer, Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich
Graf vonWestphalen, K�ln
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